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Satzung 

 

der 

Pfeiffer Vacuum Technology AG 

mit dem Sitz in Aßlar 

 

HR B 44 

 

in der Fassung der Beschlussvorschläge von Vorstand und 

Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 der 

Hauptversammlung am 2. Mai 2023 

− vorgeschlagene Änderungen sind kenntlich gemacht − 
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Vollständiger Wortlaut 

der Satzung 

der im Handelsregister des Amtsgerichts Wetzlar unter HR B 44 

eingetragenen 

Pfeiffer Vacuum Technology AG 

mit dem Sitz in Aßlar 

 

I. 

Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Firma, Sitz 

 

(1)  Die Firma der Gesellschaft lautet: 

Pfeiffer Vacuum Technology AG. 

(2)  Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Aßlar. 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1)  Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, die Planung, die Konstruktion, die 

Herstellung, die Anwendung und der Verkauf und Vertrieb von technischen Apparaten und 

Anlagen, insbesondere mit der „Pfeiffer Vakuum Technik" unter der Markenbezeichnung 

,,Pfeiffer" und die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland. 

(2)  Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, 

die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen. 

(3)  Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. 
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§ 3 

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 

(1)  Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

(2)  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 4 

Bekanntmachungen und Informationen 

(1)  Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 

(2)  Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können auch mittels 

elektronischer Medien übermittelt werden. 

 

 

II. 

Grundkapital und Aktien 

 

§ 5 

Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

(1)  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 

Euro 25.261.207,04 

(i. W.: Euro fünfundzwanzig Millionen zweihunderteinundsechzigtausendzweihundertsieben Cent 

vier). 

Es ist eingeteilt in 9.867.659 auf den Inhaber lautende Stückaktien. 

(2)  Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine 

bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

(3)  Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine 

Mehrzahl von Aktien verbriefen (Globalaktien, Globalurkunden). Der Anspruch der 

Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist ausgeschlossen, vorbehaltlich der jeweiligen 

Vorschriften an Börsenplätzen, an denen die Aktien notiert sind. 

(4)  Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von 

§ 60 AktG geregelt werden. 
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(5)  Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 231. Mai 2023 2028 um bis zu insgesamt Euro 12.630.602,24 

durch Ausgabe von insgesamt bis zu 4.933.829 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder in Teilbeträgen zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 20182023). 

Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Das Bezugsrecht 

kann den Aktionären auch mittelbar, nach § 186 Abs. 5 AktG, gewährt werden. Der Vorstand 

ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 

Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

-  für Spitzenbeträge; 

-  für neue Aktien bis zu einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt Euro 

500.000,00 an Mitarbeiter der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen 

der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG; 

-  wenn dsie Kapitalerhöhungen zur Gewährung von neuen Aktien im Zusammenhang 

mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen oder zur Durchführung 

von Unternehmenszusammenschlüssen gegen Sacheinlage erfolgt und der auf die 

neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 

Betrag des Grundkapitals 20 % des bei der Eintragung dieser Ermächtigung im 

Handelsregister bestehenden oder - sofern dieser Betrag niedriger ist - im Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt; 

-  wenn die Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage erfolgen und der auf die neuen Aktien, 

für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende Betrag des 

Grundkapitals 10 % des bei der Eintragung dieser Ermächtigung im Handelsregister 

bestehenden oder - sofern dieser Betrag niedriger ist - im Zeitpunkt der Ausübung 

dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der 

Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 

gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 

Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 

2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist der 

anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene 

Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter vereinfachtem 

Bezugsrechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben oder veräußert worden sind sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, 

auf den sich Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus 

Schuldverschreibungen beziehen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 

sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind. 

Die Ausgabe von neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre darf nach 

dieser Ermächtigung nur erfolgen, soweit die neuen Aktien, die aufgrund dieser Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, zusammen mit neuen 

Aktien, die von der Gesellschaft während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer 

anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts oder die aufgrund von 

Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre begeben wurden, ausgegeben werden, insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht 
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überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. 

Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 

der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der Durchführung der 

Kapitalerhöhungen aus diesem Genehmigten Kapital 2023 festzulegen. 

(6)  Das Grundkapital ist um bis zu Euro 6.315.299,84 durch Ausgabe von bis zu 2.466.914 neuen, 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber oder Gläubiger von 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Optionsausübung oder Wandlung 

Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder 

Gewinnschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der 

Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG aufgrund der von der Hauptversammlung vom 23. Mai 

2019 unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben bzw. garantiert 

werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur 

Optionsausübung oder Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Optionsausübung 

oder Wandlung erfüllen, soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden. Die 

Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 

Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die 

neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung 

von Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Options- oder 

Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen. 

 

III. 

Der Vorstand 

 

§ 6 

Amtszeit, Zusammensetzung, Beschlüsse, 

Geschäftsordnung 

(1)  Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre. Eine wiederholte 

Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. 

(2)  Der Vorstand besteht aus einer oder mehr Personen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands 

wird durch den Aufsichtsrat nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen festgelegt. Der 

Aufsichtsrat soll ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands und kann einen 

Stellvertreter des Vorsitzenden ernennen. Der Stellvertreter vertritt den Vorsitzenden, wenn 

dieser verhindert ist. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

(3)  Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung einschließlich eines Geschäftsverteilungsplans 

für den Vorstand erlassen, ändern oder aufheben. 
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(4)  Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Beschlüsse können auch 

im Umlaufwege (schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich (Telex oder Telefax) oder 

fernmündlich) getroffen werden, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht. 

 

§ 7 

Vertretungsmacht 

(1)  Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus 

mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vorstands oder durch 

ein Mitglied des Vorstands zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. 

(2)  Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass alle oder einzelne Vorstandsmitglieder allein zur 

Vertretung der Gesellschaft befugt sind. 

(3)  Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder generell oder für den Einzelfall 

von dem Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 Alt. 2 BGB befreien; § 112 AktG bleibt 

unberührt. 

 

§ 8 

Geschäftsführung, zustimmungspflichtige Geschäfte 

(1)  Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der 

Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand einschließlich des 

Geschäftsverteilungsplans zu führen. 

(2)  Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss 

Geschäfte bezeichnen, die seiner Zustimmung bedürfen. 

 

IV. 

Aufsichtsrat 

 

§ 9 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

(1)  Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus sechs Mitgliedern. 

(2)  Soweit der Wahlbeschluss der Hauptversammlung keine abweichende Regelung trifft, erfolgt 

die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 

die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, 

in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann den Beginn und 
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die Länge der Amtszeiten der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder bei ihrer Wahl 

unterschiedlich festsetzen. 

(3)  Für Aufsichtsratsmitglieder können Ersatzmitglieder gewählt werden, die in einer bei der 

Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder 

für den Rest von deren Amtszeit treten. 

(4)  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl 

erfolgt für die Amtsdauer des Gewählten. 

(5)  Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt jederzeit mit einer Frist von vier Wochen 

durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung des 

Vorsitzenden des Aufsichtsrates niederlegen. 

(6)  Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, so 

bestimmt die Hauptversammlung bei der Wahl im Rahmen von Abs. 2 dessen Amtsdauer. Ist 

ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden getreten, so erlischt das Amt des 

Ersatzmitglieds mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in der ein neues 

Aufsichtsratsmitglied nach Satz 1 gewählt wird. 

(7)  Verlangt das Drittelbeteiligungsgesetz oder das Mitbestimmungsgesetz die Vertretung der 

Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, so werden diese nach den gesetzlichen Bestimmungen 

gewählt. 

 

§ 10 

Einberufung, Beschlüsse, Geschäftsordnung 

(1)  Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(2)  Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 

vierzehn Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der 

Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In der Einladung sind 

die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung anzugeben. In dringenden Fällen kann die Frist 

abgekürzt werden oder die Einberufung fernschriftlich, fernmündlich oder durch sonstige 

elektronische Telekommunikationsmittel erfolgen. 

(3)  Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des 

Aufsichtsratsvorsitzenden können Beschlüsse auch schriftlich, fernschriftlich oder durch 

sonstige elektronische Telekommunikationsmittel gefasst werden, wenn kein Mitglied diesem 

Verfahren unverzüglich widerspricht. Durch Telefon- oder Videokonferenz zugeschaltete 

Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend. 

(4)  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnimmt. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der 

Beschlussfassung teilnehmen, indem sie durch anwesende Aufsichtsratsmitglieder 

schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. 

(5)  Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit 

gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. 
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(6)  Aufsichtsratssitzungen sollen in der Regel vierteljährlich stattfinden. Der Aufsichtsrat ist 

ferner zu einer Sitzung einzuberufen, wenn eine geschäftliche Veranlassung dazu vorliegt. 

(7)  Die Mitglieder des Vorstands sollen, sofern nicht zur Beratung gelangende persönliche 

Angelegenheiten desselben eine Ausnahme begründen, den Sitzungen des Aufsichtsrats mit 

beratender Stimme beiwohnen. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende oder der Aufsichtsrat kann im Einzelfall die Teilnahme 

ausschließen. 

 

§ 11 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen und neben dem Ersatz 

einer ihnen wegen ihrer Tätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer eine Vergütung. Die Höhe der 

Vergütung wird durch die Hauptversammlung festgesetzt. 

 

V. 

Hauptversammlung 

 

§ 12 

Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme 

an der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, in Wetzlar oder Gießen oder am Sitz einer 

deutschen Wertpapierbörse, an der die Aktien der Gesellschaft zum Handel zugelassen sind, statt. 

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen 

durch den Aufsichtsrat einberufen. 

(3) Die Einberufung muss mindestens 36 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung unter Angabe der 

Tagesordnung im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Der Tag der Versammlung und der Tag 

der Einberufung sind nicht mitzurechnen. 

(4) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von 

Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum sechsten Tage vor der 

Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder einer in der Einberufung bezeichneten Stelle in Textform 

(§ 126b BGB) oder auf einem sonstigen, von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen 

Weg anmelden. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Die Anmeldung muss in deutscher oder 

englischer Sprache erfolgen. 

(5) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts reicht ein in Textform 

(§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG 
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über den Anteilsbesitz aus. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 

Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft oder einer in der Einladung zur Hauptversammlung 

bezeichneten Stelle bis spätestens am sechsten Tag vor dem Tag der Versammlung unter der in der 

Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugegangen sein. Der Tag des Zugangs ist nicht 

mitzurechnen. 

(6) Der Aktionär kann sich in der Hauptversammlung vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht 

gilt die gesetzlich vorgeschriebene Form. Vollmachten, die der Aktionär der Gesellschaft oder einem 

von ihr benannten Stimmrechtsvertreter zuleitet, können auch durch Telefax oder durch eine andere, 

in der Einladung zur Hauptversammlung näher bestimmte elektronische Form erteilt werden. Die 

Einzelheiten werden in der Einladung bekannt gemacht. 

(7) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung persönlich 

teilnehmen. Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung in den Fällen 

gestattet, in denen ihnen aufgrund rechtlicher Einschränkungen, ihres Aufenthalts im Ausland, ihres 

notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland oder aufgrund einer unangemessenen 

Anreisedauer die physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem 

Aufwand möglich wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne 

physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 

abgehalten wird.Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung nicht 

möglich, insbesondere weil es sich aus wichtigem Grund im Ausland aufhält, so kann es an der 

Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen. 

(8) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der 

Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen 

(Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der 

Briefwahl zu treffen. Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und der dazu getroffenen 

Bestimmungen werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.  

(9) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne 

Anwesenheit an deren Ort und ohne Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer 

Recht ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-

Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der 

Online-Teilnahme zu treffen. Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und der dazu getroffenen 

Bestimmungen werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.  

(10) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 

Hauptversammlung – Ermächtigung 2023). Die Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller 

Hauptversammlungen in einem Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieser 

Satzungsbestimmung in das Handelsregister der Gesellschaft. 

 

§ 13 

Stimmrecht 

Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
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§ 14 

Vorsitz und Beschlussfassung 

(1)  Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder eine 

andere durch den Aufsichtsrat zu bestimmende Person. Der Vorsitzende kann die 

auszugsweise oder vollständige Übertragung der Hauptversammlung zulassen. Die 

Übertragung der Hauptversammlung in Bild und/oder Ton kann auch in einer Form erfolgen 

zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkten Zugang hat. Die Form der Übertragung soll in 

der Einladung bekannt gemacht werden. 

(2)  Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst, wenn nicht das Gesetz zwingend eine größere Stimmenmehrheit 

vorschreibt. Soweit das Aktiengesetz außerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit des bei 

der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit dies gesetzlich 

zulässig ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals. 

(3)  Wird bei Wahlen im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht, findet 

eine Wahl unter den Personen statt, denen die beiden höchsten Stimmenzahlen zugefallen 

sind. Bei der engeren Wahl entscheidet die höchste Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das 

durch den Vorsitzenden der Hauptversammlung zu ziehende Los. 

 

§ 15 

Ordentliche Hauptversammlung 

Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines jeden 

Geschäftsjahres statt. Sie beschließt insbesondere über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die 

Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Wahl des Abschlussprüfers, 

über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, über das Vergütungssystem und den Vergütungsbericht 

für Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und, in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, über 

die Feststellung des Jahresabschlusses. 

 

VI. 

Sonstige Bestimmungen 

 

§ 16 

Rücklagen 

(1)  Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis zur 

Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen; sie sind darüber hinaus 

ermächtigt, weitere Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen 

einzustellen, solange die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht 
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übersteigen oder soweit sie nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht 

übersteigen würden. 

(2)  Bei der Errechnung des gemäß Abs. 1 in andere Gewinnrücklagen einzustellenden Teils des 

Jahresüberschusses sind vorweg Zuweisungen zur gesetzlichen Rücklage und Verlustvorträge 

abzuziehen. 

 

§ 17 

Änderungen der Satzungsfassung 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung betreffen. 

Dies gilt auch für die Anpassung der Satzung infolge einer Veränderung des Grundkapitals. 

 

§ 18 

Umwandlungsaufwand 

Die Gesellschaft ist durch Umwandlungsbeschluss vom 21. Februar 1996 gemäß §§ 190 ff., 238 ff. 

UmwG von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung formwechselnd in eine Aktiengesellschaft 

umgewandelt worden. 

Den Aufwand der formwechselnden Umwandlung in Höhe von ca. DM 100.000,--trägt die 

Gesellschaft. 

 


